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RS Vwgh 1986/12/10 84/09/0146
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1986

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §15;

AuslBG §18;

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §28 Abs1 lita;

AuslBG §28 Abs1 litb;

AuslBG §3;

Rechtssatz

Hat die "Verleih9rma" keinen Ein:uss auf die Arbeitseinteilung und auch keine Kontrolle über die von den

ausländischen Arbeitnehmern ausgeführten Arbeiten, ist es rechtlich einwandfrei, ein arbeitnehmerähnliches

Verhältnis zwischen dem "Entlehner" und dem ausländischen Arbeitnehmer anzunehmen.
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